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Einfüllbedingungen für die Nutzung des Containerdienstes 
 
Die Container des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland dürfen nur mit den dafür 
vorgesehen Abfällen befüllt werden, da es sonst zu Problemen bei der Entsorgung kommt.  
 
Sollte bei der Abholung oder dem späteren Entladen der Abfälle eine falsche Befüllung 
festgestellt werden, muss der Containerinhalt nachsortiert werden. Die dadurch ggf. 
erforderlichen zusätzlichen Standtage gehen zu Lasten des Antragstellers (15 EUR je Tag). 
 
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten bzw. am häufigsten eingefüllten 
Abfälle. Sollte ein spezieller Gegenstand den Sie entsorgen möchten nicht aufgeführt sein, 
können Sie gern unser Abfall ABC auf der Webseite nutzen (www.maerkisch-oderland.de/abc) 
oder die Abfallberatung kontaktieren (03341 354 -7013 oder -7014) 
 
 

 
Siedlungsabfall 

 

Das darf rein!  Was darf NICHT rein? 

 
Sperrmüll 

Einrichtungsgegenstände, Möbel aus Haus 
und Garten (Polstermöbel, Holzmöbel, 
Campingmöbel), Teppiche, Matratzen, 
Luftmatratzen, Federbetten, Gardinen-
stangen, Jalousien, Kinderwagen, 
Bettgestelle, Armaturen, Gartengeräte, 
Regentonnen, Kompostbehälter, Sonnen-
schirme, Leitern, Schlauchboote, Plansch-
becken, Wäschekörbe, Koffer, Puppen-
wagen, Plastikautos, Schlitten, Skier 
 

Hausmüll 
alle nicht gefährlichen Abfälle, die in einem 
Haushalt anfallen und in Kleinmengen 
stardardmäßig über den Hausmüllbehälter 
entsorgt werden (bspw. Geschirr, Glas, 
Kunststoffe, Kehricht, Spielzeug ohne 
Elektronik, nicht verwertbare Textilien und 
Schuhe, verpackte Lebensmittel) 
 

Bau-/Mischabfall 
Kleinstreste von Baumaßnahmen wie 
getragene Einmalkleidung, Beton, Steine, 
oder Fliesen (maximal 10% der 
Gesamtabfallmenge) 
 

  
gefährliche Abfälle 

bspw. Asbest, teerhaltige Produkte, 
Dämmmaterialien mit gefährlichen Stoffen, 
mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz 
  

flüssige und pastöse  
gefährliche Abfälle 

bspw. Lösemittel, Reinigungsmittel, Farben 
und Lacke, Chemikalien, Altöle, 
Spraydosen 
 

Bauschutt 
Der Anteil an mineralischen Abfällen wie 
Beton, Steine und Fliesen muss unter 10 % 
liegen 
 

Feuerlöscher und Gasflaschen 
 

Fahrzeugteile und Altreifen 
 

Gartenabfälle und Speisereste 
 

Elektroaltgeräte 
 

Ölradiatoren 
 

Batterien 
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Grünabfall 

 

Das darf rein!  Was darf NICHT rein? 

 
Gartenabfälle 

 
Alle organischen Abfälle aus dem 
Gartenbereich wie Laub, Hecken-, 
Strauch- und Rasenschnitt, Astwerk bis 
10 cm Durchmesser, verblühte Blumen 
und Pflanzenreste, Blumensträuße 
(ohne Bindfaden und Folie), Unkraut, 
Häckselgut, Stroh und Heu, 
Tannennadeln und -zapfen, Fallobst, 
Rindenmulch, stark rankende Pflanzen 
(wie Efeu), Bambus, Gräser (z. B. 
Pampasgras), Deko aus 
Naturmaterialien 

 
 

  
Erdaushub 

 
Steine, Sand und Kiesel 

 
Küchenabfälle & Speisereste 

 
Baumstümpfe und -wurzeln 

 
mit Schädlingen befallenes 

Strauchwerk  (z. B. 
Buchsbaumzünsler) 

 
Pflanztöpfe 

 
Asche 

 
Reste von 

Schädlingsbekämpfungsmitteln 
 

Behandeltes Holz 
 

Tierkot und Katzenstreu 
 

Keramikscherben 
 

Kunststoffe aller Art 
 

 


